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Vorgaben GAPDZV § 17 Abs. 3: 

¶ Festlegung von mindestens 20 

regionaltypischen Kennarten oder 

Kennartengruppen des artenreichen 

Grünlands

¶ die Methode zum Nachweis der Kennarten 

oder Kennartengruppen (Nachweis von mind. 

4 regionalen Kennarten GAPDZG § 20 Abs. 1 

(5)

¶ es gibt im Rahmen der Ökoregelungen eine 

Förderstufe

Länderverordnung Sachsen-Anhalt

zu GAPDZV § 17 Abs. 3: 

¶ 65 Kennarten oder Kennartengruppen des 

artenreichen Grünlands in ST

¶ Erfassung je Schlag Ą Kartierung von 

Kennarten/ Kennartengruppen in 

ĂBestimmungsfensternñ

¶ Nachweis von mind. 4 regionalen Kennarten 

oder Kennartengruppen 

¶ Umsetzung entsprechend der Vorgaben mit 

einer Förderstufe

CǀǊŘŜǊǳƴƎΥ όŎŀΦ нпл ϵκ Ƙŀύ

Ökoregelung 5 (ÖR5) - Ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen in Sachsen-Anhalt



Ökoregelung 5 (ÖR5) - Ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen in Sachsen-Anhalt

Kennarten & Kennartengruppen

¶ Auswahl der Kennarten / Kennartengruppen auf Basis verschiedener Kriterien (relativ umfangreiche Liste 

mit aktuell 65 Arten / Kennartengruppen)

¶ In Sachen-Anhalt große Standortamplitude mit verschiedenen Feuchtestufen, Bodenverhältnissen, 

Nährstoffversorgung Ą Ziel Abbildung eines breiten Spektrums artenreicher Grünlandtypen in 

Sachsen-Anhalt

¶ Standorte im Flachland und Bergwiesen

¶ Unterschiedliche Nutzungsformen (Weide, Wiese, Mähweide)

¶ Auswahl der Arten / Artengruppen auch nach guter Erkennbarkeit/ Bestimmbarkeit: bis auf wenige 

Ausnahmen - Ausschluss schwer bestimmbarer Gattungen und Arten (soll praktikabel für Landwirte 

und Kontrolleure sein) (Ausnahme Kennartengruppe: Wiesen-Silau, Kümmel-Silge, Brenndolde als 

wichtige Arten des Grünlandes insb. in Auen) 



Ökoregelung 5 (ÖR5) - Ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen in Sachsen-Anhalt

Kennarten & Kennartengruppen

Á Bereitstellung einer Bestimmungshilfe / Handreichung:

o Sortierung  nach Blütenfarben

o Angaben zu Blühzeiten, Standortbedingungen

o Typische Merkmale der Arten zur sicheren Ansprache

o Abbildungen (Fotos / ggf. Zeichnungen) in z.T. 

verschiedenen Entwicklungszuständen

Á Schulungen durch Naturschutzfachberater der ÄLFF/LAU
Frauenmantel

Wiesen-Schaumkraut

Wiesen-Knöterich Wiesen-Knöterich



Ökoregelung 5 (ÖR5) - Ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen in Sachsen-Anhalt

Erfassung

¶ Nachweis der Kennarten muss für jeden Grünlandschlag einzeln erfolgen und 

dokumentiert werden

¶ Nachweiserbringung Ą mittels georeferenzierter Fotos über die Foto-App LaFIS®-

GEOFOTO Sachsen-Anhalt. (verpflichtend)

¶ Abfolge: Beantragung der Grünlandflächen für die ÖR 5 Ą es werden Fotoaufträge vom 

ALFF verschickt / parallel erfolgt Information per mail  an den Antragsteller (Foto-App wird 

benötigt!) Ą Arten erfassen und hochladen 

¶ mindestens 4 der Kennarten/ Kennartengruppen fotografieren (ca. 3 Fotos je Pflanze: 

von Blüte, Blatt und Stängel)



Ökoregelung 5 (ÖR5) - Ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen in Sachsen-Anhalt

Erfassung

¶ Abhängig von der Größe der beantragten Dauergrünlandfläche Ą unterschiedliche Anzahl 

sog. Bestimmungsfenster

o mindestens 4, 5 oder 7 Bestimmungsfenster

Größe der förderfähigen 
Dauergrünlandfläche

in Hektar (ha)

Mindestanzahl 
Bestimmungsfenster

Mindestanzahl 
Kennarten/-gruppen je 
Bestimmungsfenster

Җ мл Ƙŀ 4 1

> 10 ς90 ha 5 1

> 90 ha 7 1



Ökoregelung 5 (ÖR5) - Ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen in Sachsen-Anhalt

Erfassung

¶ 1 Bestimmungsfenster = Erfassung mind. einer Kennart oder Kennartengruppe (Erfassung mehrerer 

Kennarten / Kennartengruppen je Bestimmungsfenster ist möglich)

¶ Bestimmungsfenster hat keine festgelegte Größe

¶ Verteilung der Bestimmungsfenster: können entsprechend dem Vorkommen der Kennarten/-gruppen 

beliebig vorgenommen werden, aber:

¶ Gleichmäßige Verteilung über die Fläche

¶ zum Randbereich ist ein Abstand von 3 m einzuhalten (Randeffekte!)

¶ nur 1 Bestimmungsfenster darf an den Randbereich grenzen (trotzdem mind. 3 m Abstand)



Ökoregelung 5 (ÖR5) - Ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen in Sachsen-Anhalt

Erfassung

¶ Fotos können nach Erstellung hochgeladen werden (geht auch später, wenn auf den 

Flächen kein guter Empfang ist)

¶ Eine automatisierte Bilderkennung (Flora Inkognita) wertet die Fotos nach dem Hochladen 

aus

¶ Hochladen / Melden der Nachweise für ÖR 5 bis zum 30.09.

¶ Änderungen / Zurückziehen der Flächen / des Antrages, falls eine Kennart nicht akzeptiert 

werden kann bis 30.09. möglich

Hahnenfuß



Ökoregelung 5 (ÖR5) - Ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen in Sachsen-Anhalt

Erfassung



Ökoregelung 5 (ÖR5) - Ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen in Sachsen-Anhalt

Erfassung

¶ Maßnahme muss jährlich neu beantragt werden Ą das Vorhandensein der Mindestanzahl 

von Kennarten / Kennartengruppen ist für jedes Verpflichtungsjahr zu gewährleisten. 



Ökoregelung 5 (ÖR5) - Ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen in Sachsen-Anhalt

Hinweise zur Aufwertung von Grünlandbeständen

¶ Aufwertung durch Einbringung von Arten Ą ABER entscheidend ist das WIE !

Ausgangszustand bewerten 

Ą Einige Grünlandstandorte haben kaum Aufwertungspotential: z.B. häufig überstaute Bereiche 

im Vordeichbereich, stark überdüngte Bereiche

Ą z.B. artenarme RSM-Ansaat muss stark gestört werden, um krautige Arten zu etablieren 

(Genehmigungen / Abstimmungen mit ALFF / UNB je nach Umfang der Maßnahme Ą immer 

Prüfung des Ausgangszustandes durch geschultes Personal mit guten Artenkenntnissen ! 

(Erkennen der Arten auch in sterilem Zustand) Ą keine FFH-LRT oder andere wertvolle 

Grünlandbestände durch ungeeignete Maßnahmen beeinträchtigen!)

! Keine Einsaaten von gebietsfremden Arten / Zuchtsorten in naturnahe Grünlandbestände !



Ökoregelung 5 (ÖR5) - Ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen in Sachsen-Anhalt

Hinweise zur Aufwertung von Grünlandbeständen

¶ Aufwertung durch Einbringung von Arten Ą ABER entscheidend ist das WIE !

Aufwertungsmaßnahmen nur mit gebietseigenen Wildpflanzen (Zertifizierung nach VWW-

Regiosaaten® oder RegioZert®!) umsetzen Ą Vermeidung Florenverfälschung; Sicherung der 

ökologischen Wirksamkeit

Ą Maßnahmen mit gebietseigenen Wildpflanzen Č teurer, aber ökologisch hochwertig

(umfangreichere Hinweise zur praktischen Umsetzung z.B. auf www.spenderflaechenkataster.de)

ĄAktuell noch einige Hindernisse f¿r gute praktische Umsetzungen (ĂGr¿nlandumbruchñ, 

Aberkennung ¥R 4; Saatgut f¿r ¥kolandwirte éé)

http://www.spenderflaechenkataster.de/


Naturschutz als Geschäftsmodell ?

Ökoregelung 5 ςKennarten 

ωEigentliches Ziel ĄIƻƴƻǊƛŜǊǳƴƎ ŀǊǘŜƴǊŜƛŎƘŜǊΣ ŜȄǘŜƴǎƛǾŜǊ DǊǸƴƭŀƴŘōŜǎǘŅƴŘŜ όнпл ϵκ Ƙŀύ

ωGrünland ohne Kennarten Ą[ŀƴŘǿƛǊǘŜ ǸōŜǊƭŜƎŜƴ α!ǳŦǿŜǊǘǳƴƎǎƳŀǖƴŀƘƳŜƴά

ωAber aktueller Trend zu ungeeigneten Maßnahmen!

ωEinsaaten von nichtregionalen Mischungen mit Zuchtsorten etc. Ą sogar Gefahr für Grünlandstandorte, 
die mit naturnahen Begrünungsmethoden aufgewertet werden könnten



αaŜƘǊƧŅƘǊƛƎŜ .ƭǸƘǎǘǊŜƛŦŜƴά ƛƴ {ŀŎƘǎŜƴ-Anhalt (2014 ς2020; Anträge auch danach noch möglich)

ÁBreite mindestens 5m und Blühflächen bis zu 2,5 ha (jeweils: Anteil der Blühstreifen oder der 
Blühflächen weniger als 20% an der Fläche des Gesamtschlages; ganzer Schlag bis 2,5 ha)

Áfür mehrjährige Blühstreifen ausschließlichgebietseigene Wildkräuter (100%)

Á5 vorgegebene Mischungen (Standortabhängig)
(1) Löß/Lehm frisch

(2) Löß/Lehm trocken

(3) Sand trocken

(4) Sand frisch

(5) Frische bis nasse Standorte

Á27 bis 30 Wildkräuter je Mischung; keineαƪǊƛǘƛǎŎƘŜƴά !ǊǘŜƴ

ÁWenige kurzlebige Arten Ą schnell blühend im ersten Jahr

ÁViele  langlebige Arten (Bedeutung für Fauna, schnelle Entwicklung, verschiedene 
Pflanzenfamilien, Farbspektrum, Blütenformen, Blühzeiträume, schnelle Regeneration nach 
{ŎƘƴƛǘǘΧΦΦύ



Á2023 (für 2024) Antragspause

ÁIn 2024 waren wieder Anträge möglich

ÁAktuell Versenden der VZM

ÁLeider nur 4-jährige Verpflichtung



Naturschutz als Geschäftsmodell ?

Blühstreifen

ωWichtige Maßnahme in der Agrarlandschaft

ωProblem: Blühpatenschaften

ωViel Geld für wenig Fläche und Maßnahmen mit kurzen Standzeiten und ungeeigneten Mischungen

ωZ. T. Beteiligung bekannter Unternehmen, Politiker und großer Werbeaufwand

ωBlühstreifenprogramme (Agrar-Umweltmaßnahmen der Länder)

ωMittlerweile sehr hochwertige Programme (Wildpflanzenblühstreifen) Ą aber Finanzierung 
insbesondere für Ertragsstarke Standorte zu gering (geringerer Anreiz zur Teilnahme)

ωKonkurrenz durch Blühstreifen aus Ökoregelung 1 Ą hier: höhere Zahlungen für deutlich geringe 
vǳŀƭƛǘŅǘǎŀƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ό±ƻǊƎŀōŜƴ ōŜƛ !ǊǘŜƴΣ ƪǳǊȊŜ {ǘŀƴŘȊŜƛǘŜƴ ΧΦύ



Beantragte ha pro Antragsverfahren (Sachsen-Anhalt)

Anlage im Herbst des Antragsjahres oder Frühjahr des Folgejahres (5-jährige Verpflichtung)

Gesamt: fast 5.000 ha mehrjährige Blühstreifen und ςflächen; aktuell noch in der Verpflichtung: > 4.500 ha

Angegebenes Jahr = Antragsjahr / Laufzeit ab Folgejahr / 5 Jahre / aber nach VZM Herbstansaatim Jahr der Antragstellung möglich
Datenquelle: Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt (2024) 



Ą Dringend Stärkung der AUKM

Ą Finanzielle Stärkung Ą höhere Honorierung hochwertiger Maßnahmen

Ą Auch hier Ermöglichung noch längerer Standzeiten bei geeigneten Maßnahmen (> 5 Jahre)

Ą Möglichkeiten der Verlängerung von Maßnahmen ohne zwingende Neuanlage

Ą Neue Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung Ą seit 2021 Ą keine Förderung von 
z.B. AUKM Blühstreifen in Schutzgebieten (aktuell NSG, Geschützte Biotope) möglich. (seit 
2024 auch FFH-Gebiete) Ą AUKM in Schutzgebieten muss wieder möglich werden (mit 
guter Förderung!)

Ą ? Blühstreifen ist nicht nur Verzicht aus PSM/ Dünger

Ą Η .ŜǊŜƛǘǎǘŜƭƭǳƴƎ Ǿƻƴ CƭŅŎƘŜΣ YŀǳŦ Ǿƻƴ {ŀŀǘƎǳǘΣ ±ŜǊȊƛŎƘǘ ŀǳŦ 9ǊƴǘŜΣ !ǳŦǿŀƴŘ ŦǸǊ tŦƭŜƎŜ Χ 
-> wird aktuell nicht in Förderung ausreichend berücksichtig !

Ą Verzicht auf PSM ist im Naturschutzsinn Ą aber es müssen entsprechende 
Fördermaßnahmen möglich bleiben !!!



ÖR (1a) / 1b / 1c

Wahl geeigneter Maßnahmen & Lenkung der Maßnahmen auf geeignete Flächen

ÖR 1 a
Nichtproduktive Flächen auf 

Ackerland  

günstig:

o Flächen mit bekannten oder ehemaligen Vorkommen seltener Ackerwildkräuter 
(häufig sehr nährstoffarme und trockene Standorte, z.T. auch feuchte Bereiche) 

o Flächen, auf denen sich eher lückigeVegetationsbestände entwickeln Ą positive 
9ŦŦŜƪǘŜ CƭƻǊŀ ǳƴŘ Cŀǳƴŀ όȊΦ.Φ wŜōƘǳƘƴΣ CŜƭŘƭŜǊŎƘŜ ΧΧΦΦύ

o Auch von sehr nassen Bereichen können Arten profitieren; z.B. Kiebitz

o Flächen für Vogelschutz Ą aber sehr ertragreiche Standorte nur begrenzt geeignet

ungünstig:

Á Flächen wo mit einem stärkeren  Aufkommen von problematischen  Arten wie Acker-
Kratzdistel oder Quecke zu rechnen ist - sind ungeeignet

Acker-Schwarzkümmel

Acker-Röte; Feld-
Rittersporn Ą

Acker-Frauenmantel

Kleiner Klaffmundmit Feld-
Rittersporn



ÖR (1a) / 1b / 1c - Entscheidungshilfen

Wahl geeigneter Maßnahmen & Lenkung der Maßnahmen auf geeignete Flächen

ÖR 1 a
Nichtproduktive Flächen auf 

Ackerland  

Acker-SchwarzkümmelAcker-Frauenmantel

Ą Auf sehr ertragsschwachen Standorten (z.B. steinig, sehr sandig ) 
sind mehrjährige Aspekte mit Ackerwildkräutern möglich

Ą Auf vielen Standorten ist jedoch die +/- regelmäßige 
Bodenbearbeitung notwendig (alle 1 bis 2 Jahre, um die Arten

Ą Rotieren der Flächen
Ą Flächen mit Potential für Entwicklung spontan artenreicher 

Ackerwildkrautbestände Ą keine Kombi von 1a + 1b (z.B. alte 
artenreiche Brachestandorte, Flächen mit unproblematischen 
Ackerwildkräutern) 



ÖR (1a) / 1b / 1c - Entscheidungshilfen

Wahl geeigneter Maßnahmen & Lenkung der Maßnahmen auf geeignete Flächen

ÖR 1 b
Anlage von Blühstreifen oder -flächen 

(baut auf ÖR 1 a auf)

Å Alle Standorte möglich, aber Flächen mit Vorkommen 
seltener Ackerwildkräuter meiden; große Schläge mit 
fehlenden Strukturen zur Verringerung der Schlaggröße 
ohne technische Schlagteilung

Å Flächen mit Erosionsproblemen

Å Entlang von Wegen, Gewässern, als Pufferzonen für 
sensible Bereiche, an Waldrändern, Hecken

Å Möglichst besonnte Flächen



ÖR (1a) / 1b / 1c - Entscheidungshilfen

Wahl geeigneter Maßnahmen & Lenkung der Maßnahmen auf geeignete Flächen

ÖR 1 c
Anlage von Blühstreifen oder -flächen in 

Dauerkulturen

Å Alle Standorte möglich

Å Flächen mit Erosionsproblemen

Å Mit aktuellen Vorgaben ggf. schwer in Flächen zu integrieren

Å Eher schmale Streifen zwischen den Dauerkulturen
Å Blühstreifen muss als solcher erkennbar sein 
Å Beinträchtigungendurch Bewirtschaftung / Befahrung Ą keine Anerkennung
Å Förderung nur von der angesäten Fläche Ąmüssen im Antrag geometrisch eingetragen sein
Å Keine Dünge- und Pflanzenschutzmittel
Å Kein mulchenoder mähen
Å Nur max. 2 Jahre Standzeit
Å Geringe Förderung ςgeringer Anreiz für hochwertige Mischungen (Förderung nicht mit 1a verbunden)



Hinweise zur Anlage und Pflege für ÖR 1b und 1c

Welche Mischung?

Å Länderverordnung gibt Artenlisten vor Ą Abweichungen von der Liste aus GAPDZV

Å Anpassungen an Standortbedingungen und Artvorkommen in Sachsen-Anhalt

Å Streichung ungeeigneter Arten (z.B. Problemarten, nicht verfügbare Arten, für Blühstreifen/-

flächen ungeeignete Arten)

Å Ergänzung geeigneter Arten (z.B. Aufnahme aller Wildpflanzen-Arten aus der AUKM mehrjährige 

Blühstreifen ST; auch Ergänzung von Kulturarten)

Å Gruppe A Ą kurzlebige / einjährige Arten

Å Gruppe B Ąmehrjährige Arten

Å Innerhalb der Gruppen Trennung in Kulturarten und regionale Wildpflanzen

Å Regionale Wildpflanzen sind aus Ursprungsgebieten und bei Nichtverfügbarkeit aus Nachbar-

Ursprungsgebieten zu verwenden Ą Vermeidung Florenverfälschung, hoher ökologischer Nutzen)



Hinweise zur Anlage und Pflege für ÖR 1b und 1c

Für Biodiversitätsförderung wichtig: Arbeit mit Wildpflanzen & lange Standzeiten

Å Ausgangsbedingungen aktuell nicht optimal (nur zwei Jahre Förderung  bei Arten aus Gruppe A und B) 
Ą ggf. künftig Anpassungen

Åα½ǿƛǎŎƘŜƴƭǀǎǳƴƎά Ą artenreiche Blühstreifen und Blühflächen im Rahmen der ÖR 1b mit Arten aus 
Gruppe A und Gruppe B anlegen Ą zwei Jahre in Förderung bleiben ĄÜberführung der Flächen in die 
4 % Konditionalitäten

Å Empfehlung: Verwendung der Mischungen aus der AUKM Mehrjährige Blühstreifen ST und ggf. 
Reduzierung des Saatgutes um ca. 30 ς40 %

Å Sollten regionale Wildpflanzen nicht verfügbar sein Ą kein Ausweichen auf Wildpflanzenmischungen 
ohne Herkunftsangaben / Zertifikate Ą z.B. div. Wildackermischungen / Biogasmischungen ohne 
Zertifikat zur regionalen Herkunft ĄGefahr der Florenverfälschung, geringere ökologische 
Wirksamkeit) 

Å Für Flächen mit einjähriger Standzeit mit Kulturarten oder Flächen mit zweijähriger Standzeit mit 
Kulturarten Ą Verwendung möglichst artenreicher Mischungen > 10 Arten



Problem Dauergrünlandwerdung auf Ackerstandorten

Ą Echtes Dauergrünland muss konsequent geschützt werden Ą aber Maßnahmen auf 
Ackerstandorten dürfen nicht behindert werden!

Ą Aktuell: verhindert freiwillige (ökologisch besonders wirksame) Biodiversitäts-Maßnahmen 
auf Ackerflächen

Ą Änderungen nötig! Ą Ermöglichung der Umsetzung langjähriger Maßnahmen Ą dann 
werden auch hochwertige Maßnahmen mit höheren Einstiegskosten umgesetzt

Ą DGL-Regelung verhindert sinnvolle Maßnahmen bei Erosionsschutzstreifen, 
Gewässerrandstreifen etc. Ą auch wenn GLÖZ 8 aufschiebende Wirkung hat 

Ą Landwirte brauchen Sicherheit, sonst keine dauerhaften und hochwertigen Maßnahmen

Ą Arbeit auch mit kräutereichen Mischungen in diesen Bereichen wichtig (wirksamer als 
reine Grasmischungen)

Ą Umbruch nur wenn fachlich nötig (z.B. extreme Vergrasung); nicht nach Zeitvorgabe

Aktuelle Probleme - Handlungsbedarfe



Ökoregelung 2023 2024 2025 2026

ÖR1 a
Nichtproduktive Flächen auf Ackerland über den in § 10 des 
Gesetzes über die im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
geltende Konditionalität genannten verpflichtenden Anteil 
hinaus

bis 1% (2023=das1 % muss voll erfüllt sein; 2024=keine 
aƛƴŘŜǎǘƎǊǀǖŜΤ мƘŀ Ґ мΦолл ϵύ

Stufe 1 мΦолл ϵмΦолл ϵмΦолл ϵмΦолл ϵ

mehr als 1 bis 2 % Stufe 2 рлл ϵ рлл ϵ рлл ϵ рлл ϵ

mehr als 2 bis 6 % Stufe 3 олл ϵ олл ϵ олл ϵ олл ϵ

ÖR 1 b
Anlage von Blühstreifen oder -flächen auf Ackerland, das der 
Betriebsinhaber nach Buchstabe a bereitstellt

(aufbauend 
auf ÖR 1a)

мрл ϵ
150 ϵ

bŜǳΥ нлл ϵ
150 ϵ
όнлл ϵύ

150 ϵ
όнлл ϵύ

ÖR 1 c
Anlage von Blühstreifen oder -flächen in Dauerkulturen

мрл ϵ
150 ϵ

bŜǳΥ нлл ϵ
мрл ϵ
όнлл ϵύ

мрл ϵ
όнлл ϵύ

Beträge für die ÖR 

ÖR 1b = ÖR 1a + ÖR 1a Ą

{ǘǳŦŜ м Ґ мΦпрл ϵκ ƘŀΣ ŀō нлнп Ґ мΦрлл ϵκƘŀ 
{ǘǳŦŜ н Ґ срл ϵκƘŀΤ ŀō 2024 = 700 ϵκƘŀ 
{ǘǳŦŜ о Ґ прл ϵκ ƘŀΤ ŀō 2024 = 500 ϵκƘŀ 

Kauf einer hochwertigen Saatgutmischung ist 
entscheidend für den Erfolg! Ą ökologisch und 
ingenieurbiologisch Ą Fördersatz in ÖR Ą ist 
starke Konkurrenz für AUKM



Konditionalitäten ςgeeignete Maßnahmen für Erfolge bei 

der Biodiversitätsförderung


